
Gästemarkenregelung (gültig ab 01.08.2022) 

 

Jedes Nichtmitglied der Tennisabteilung über 18 Jahren, das die Tennisanlage des TSV 
Pfungstadt nutzt, ist verpflichtet, eine Gebühr von 10,- € pro Stunde und Platzhälfte zu zahlen. 
Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren, die kein Mitglied der Tennisabteilung sind, zahlen 5,- € 
pro Stunde und Platzhälfte. 

Nichtmitglieder über 18 Jahren, die im Rahmen eines regelmäßigen Trainings mit einem 
Vereinstrainer die Tennisanlage nutzen, sind verpflichtet, eine Gebühr von 10 € pro Stunde 
und pro Person zu zahlen. Für Nichtmitglieder unter 18 Jahren beträgt die Gebühr 5 € pro 
Stunde und pro Person. 

Die Gebühr kann an jedes Vorstandsmitglied oder alternativ durch Einwurf in den 
Briefkastenschlitz an den Treppenstufen beim Durchgang zwischen den Plätzen 1-4 und 5-
7  unter Angabe von Namen, Datum und Platz auf einem Briefumschlag gezahlt werden 
(Briefumschläge befinden sich neben der Pinnwand). 

Die Buchung im Online-Buchungssystem kann durch das mit dem Nichtmitglied spielende 
Vereinsmitglied erfolgen. Sollten 2 oder mehrere Nichtmitglieder untereinander 
spielen/buchen wollen, muss zuvor ein Vorstandsmitglied kontaktiert werden, damit die 
Buchung ordnungsgemäß erfolgen kann. 

Die Gästemarkenregelung darf jedes Nichtmitglied pro Saison nur 3 Mal in Anspruch nehmen. 
Nicht betroffen hiervon sind Nichtmitglieder, die im Rahmen eines regelmäßigen Trainings 
(ausgenommen hiervon sind Schnupperkurse und Tenniscamps, für die pauschal pro 
Nichtmitglied jeden Alters eine Gastgebühr von 10 € pro Person anfällt) mit einem 
Vereinstrainer die Tennisanlage nutzen. Die Abrechnung und die hierfür erforderliche 
namentliche Buchung des/der Nichtmitgliedes/-er im Online-Buchungssystem erfolgen 
hierbei über den Trainer. 

Informationen zur Vereinsmitgliedschaft sind auf unserer Homepage  

www.tsv-pfungstadt-tennis.de  

zu finden. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

der Vorstand der TSV Tennisabteilung 

 

http://www.tsv-pfungstadt-tennis.de/

